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RS OGH 1973/4/10 3Ob61/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1973

Norm

EO §65 E

EO §370

EO §371 Z1

ZPO §514 B

Rechtssatz

Trotz Bewilligung der Exekution zur Sicherstellung, die infolge rechtskräftiger Zurückweisung der Revision automatisch

in eine Befriedigungsexekution übergegangen ist, fehlt es auch nicht an dem für die Zulässigkeit des Revisionsrekurses

erforderlichen Rekursinteresse, da zur Sicherung der Forderung der betreibenden Gläubigerin lediglich die Pfändung

und Verwahrung der Fahrnisse der Verpflichteten, nicht aber der Verkauf bewilligt worden war.
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